
:>n 4. Abschnitt

Unterbrechung der Verfolgung Verjährung.

§ 68
(1) Jede Handlung des Richters, welche wegen der be

gangenen Tat gegen den Täter gerichtet ist, unterbricht 
die Verjährung.

(2) Die Unterbrechung findet nur rücksichtlich des
jenigen statt, auf welchen die Handlung sich bezieht.

(3) Nach der Unterbrechung beginnt eine neue Ver
jährung.

Ruhen der Verfolgungsvcrjälirung.
§ 69

(1) Die Verjährung ruht während der Zeit, in welcher 
auf Grund gesetzlicher Vorschrift die Strafverfolgung 
nicht begonnen oder nicht fortgesetzt werden kann. Ist 
der Beginn oder die Fortsetzung eines Strafverfahrens von 
einer Vorfrage abhängig, deren Entscheidung in einem 
anderen Verfahren erfolgen muß, so ruht die Verjährung 
bis zu dessen Beendigung.

(2) Ist zur Strafverfolgung ein Antrag oder eine Er
mächtigung nach dem Strafgesetz erforderlich, so wird 
der Lauf der Verjährung durch den Mangel des Antrages 
oder der Ermächtigung nicht gehindert.

Verjährung der Strafvollstreckung.
§ 70

(1) Die Vollstreckung rechtskräftig erkannter Strafen 
verjährt, wenn

1. auf Tod oder auf lebenslängliches Zuchthaus oder 
auf lebenslängliche Festungshaft erkannt ist, in drei
ßig Jahren;

2. auf Zuchthaus oder Festungshaft von mehr als zehn 
Jahren erkannt ist, in zwanzig Jahren;
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